
 

 
Informationen zu Gebühren und Abzügen bei fehlenden  
Bewegungsmeldungen und fehlerhaften Tiergeschichten   
 

 
Aufbau der Tiergeschichte 

Damit die Tiergeschichte der Tiere den Status «OK» aufweist, müssen das Abgangsdatum 
des Herkunftsbetriebes und das Zugangsdatum des Folgebetriebes oder allenfalls das 
Schlachtdatum übereinstimmen. Ausserdem muss bei der Zugangsmeldung die korrekte 
TVD-Nummer des Herkunftsbetrieb angegeben werden. 

 

 
 

Gebühr der TVD für fehlende Bewegungsmeldungen 
 
Ab 1. Januar 2021 wird eine Gebühr von CHF 5.- pro fehlender Bewegungsmeldung pro Tier 
erhoben. Auszug aus der Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr (GebV-TVD): 

 

 
 



 Es werden nur für «fehlende» Bewegungsmeldungen Ge bühren erhoben!   
Bei einer Überschneidung oder einer Lücke (Abgangs- und/oder Zugangsdatum stimmen 
nicht überein) werden von der TVD keine Gebühren erhoben! 
 

 
Bei dieser vorliegenden Tiergeschichte werden keine Gebühren erhoben > keine fehlenden 
Bewegungsmeldungen! Die Tiergeschichte ist aber trotzdem fehlerhaft und somit wird bei einer 
Schlachtung der Pauschalbetrag der Schlachtbetriebe in Rechnung gestellt! 
 

 Die Gebühr der TVD für fehlende Bewegungsmeldungen  werden dem 
entsprechenden Betrieb, welcher die Meldung nicht g emacht hat, belastet!  
Dies bedeutet, dass auch nach einer oder mehreren weiteren Tierbewegungen der fehlbare 
Betrieb, welcher eine Meldung nicht gemacht hat, die Gebühr aufgebrummt bekommt! 
 

 
TVD-Nummer 1768848 erhält 15 Tage nach dem Ereignisdatum eine gebührenpflichtige Mahnung > 
Datenüberprüfung «Abgang fehlt» 
 
 

 
TVD-Nummer 1789652 erhält 15 Tage nach dem Ereignisdatum eine gebührenpflichtige Mahnung > 
Datenüberprüfung «Aufenthalt fehlt» (Geburt / Erstregistrierung und Abgangsmeldung) 
 



 
TVD-Nummer 1768848 erhält 15 Tage nach dem Ereignisdatum eine gebührenpflichtige Mahnung > 
Datenüberprüfung «Aufenthalt fehlt» (Herkunftsbetrieb falsch) 
 

  
 
>>> Die Meldefrist bei Zugangs- und Abgangsmeldungen für Schafe und Ziegen beträgt 
grundsätzlich drei Tage, die gebührenpflichtigen Mahnungen werden jeweils 15 Tage nach 
dem entsprechenden Ereignisdatum versendet! 
 
>>> Jede fehlende Bewegungsmeldung pro Tier wird einmalig gebührenpflichtig gemahnt! 
 
>>> Die gebührenpflichtigen Mahnungen werden ab Mitte Januar 2021 versendet 
 
>>> Es werden nur fehlende Bewegungsmeldung ab dem 1. Januar 2021 gebührenpflichtig 
gemahnt, also nicht rückwirkend für fehlende Bewegungsmeldungen aus dem Jahr 2020! 
 
>>> Die aufgelaufenen Gebühren für fehlende Bewegungsmeldungen werden den 
Bewirtschaftern jährlich in Rechnung gestellt! 
 
 
 
Abzug von Handel und Schlachtbetrieben bei fehlerha ften Tiergeschichten 
 
Weist die Tiergeschichte bei der Prüfung auf dem Schlachthof den Status "feh lerhaft"  
auf, können Schlachtbetriebe demjenigen Tierhalter, bei dem das Tier vor der 
Schlachtung war, eine Gebühr sowie den nicht erhalt enen Entsorgungsbeitrag  von 
CHF 4.50 in Rechnung stellen.   
 

 
 
>>> Unter der Leitung von Proviande haben sich Produzenten, Handel und Verwerter im 
Sinne einer Branchenlösung  darauf geeinigt, dass den Lieferanten bei fehlerhafter 
Tiergeschichte ein Abzug in Höhe von CHF 10.-- belastet wird.  
 
>>> Die Tiergeschichten werden auch auf den öffentlich überwachten Schafmärkten auf 
Vollständigkeit und Korrektheit überprüft. 
 
>>> Bei einer Überschneidung oder einer Lücke (Abgangs- und/oder Zugangsdatum 
stimmen nicht überein) werden von der TVD keine Gebühren erhoben. Die Tiergeschichte ist 
aber trotzdem fehlerhaft und somit wird auf Märkten / Schlachtbetrieben der Abzug belastet! 
 
>>> Durch die Erhebung der TVD-Gebühren werden die Tiergeschichten nicht automatisch 
wieder «OK»! Wenn durch den Verursacher keine Korrektur erfolgt, bleibt die Tiergeschichte 
fehlerhaft und somit wird auf Märkten / Schlachtbetrieben der Abzug belastet! 



>>> Allgemein sollte beim Zukauf immer die Tiergeschichten kontrolliert und falls fehlerhafte 
Tiergeschichten vorhanden sind, den erwähnten Abzug der Märkte / Schlachtbetriebe von 
CHF 10.- beim Kaufpreis berücksichtigt werden! 
 
>>> Falls im Rahmen der Meldefristen (drei Tage für Zugangs- oder Abgangsmeldungen) 
eine Meldung noch fehlt ist die Tiergeschichte «Provisorisch OK». Wenn die Tiergeschichte 
«Provisorisch OK» aufweist, erhalten die Schlachtbetriebe den Entsorgungsbeitrag und sie 
dürfen den Abzug nicht geltend machen! 
 
 
 
 
Kontrolle und Korrektur von fehlerhaften Tiergeschi chten 
 
Bei einer fehlerhaften Tiergeschichte kann der Identitas zur Korrektur eine Kopie des 
entsprechenden Begleitdokumentes per E-Mail, Fax oder Post gesendet werden. Telefonisch 
nimmt die Identitas nur Korrekturen zu den eigenen Bewegungsmeldungen entgegen! 
 
Per 01. Januar 2021 wird auf allen in der TVD erstellten Begleitdokumenten der Status der 
Tiergeschichte aufgedruckt (analog Rinder): 
 

 
 
Gemäss Exelor wird aufgrund der zahlreichen positiven Rückmeldungen die App erweitert > 
Kontrolle der Tiergeschichte! 
 
 
Zudem hier nochmals der Hinweis auf unser letztes FactSheet 
«Berufsschaefer_KontrolleKorrektur_Tiergeschichten.pdf», welches auf unserer Homepage 
https://www.berufsschaefer.ch/tvd-tipps-tricks/ zum Download zur Verfügung steht. 
 


